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Bek. Nr. 1 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
„Neubau eines Quergiebels“, Schönau am Königssee, W aldhauserstraße 

 
Mit Bescheid vom 2.12.2020, Az. 845/2020, wurde für XXX* XXX* für den Antrag „Neubau eines Quergiebels“, Schönau am 
Königssee, Waldhauserstraße 78, Gemarkung Schönau, Flurstück 516/8 eine Baugenehmigung erteilt. 
 
Der Baugenehmigungsbescheid wird hiermit nach Art. 66 Abs. 2 Sätze 4 und 5 der Bayer. Bauordnung durch  
 

öffentliche Bekanntmachung 
 
den betroffenen Nachbarn einschließlich der Inhaber von grundstücksgleichen Rechten (nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBO) auf 
den Grundstücken Fl. Nrn. 9/5, 516/0, 516/7, 516/8, 516/9, 516/13, 516/14, 516/16, 516/19 der Gemarkung Schönau zugestellt: 
 
Für diesen Bescheid gilt folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klag e bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift 
lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Bayerstr. 30, 80335 München 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München . 
 
b) Elektronisch 

 
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internet-
präsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-
schrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
Weitere Hinweise:  
 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Herausgabe des Amtsblattes als bewirkt. Von da an beginnt die Rechtsbehelfsfrist zu laufen. 
 
Der Baugenehmigungsbescheid und die dazugehörenden Pläne können im Landratsamt Berchtesgadener Land innerhalb eines 
Monats nach dieser Bekanntmachung eingesehen werden. Die Einsichtnahme ist zunächst zu folgenden Zeiten auf Zimmer         
Nr. 249 möglich: 
 
-  Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
-  Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
-  Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Eine vorherige Terminvereinbarung, Telefon 08651/773-548, ist aufgrund der derzeitigen coronabedingten Einschränkungen er-
forderlich. 
 
Sofern eine Einsichtnahme zu einer anderen Zeit erfolgen soll, bitten wir um eine Terminvereinbarung (Tel.-Nr. 08651/773-548). 
 
 
Bad Reichenhall, den 7. Dezember 2020 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Bernhard Kern , Landrat 
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Bek. Nr. 2 
Stadt Bad Reichenhall 

 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Reichenh all 

Landkreis Berchtesgadener Land für das Haushaltsjah r 2020 
 
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Stadt Bad Reichenhall folgende 
1. Nachtragshaushaltssatzung: 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Stadt Bad Reichenhall wird hiermit festgesetzt; 
 
dadurch werden  
 

 
erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des Haushalts-

plans einschl. der Nachträge 
   

gegenüber bisher auf nunmehr verändert 
 € 

 
€ 
 

€ 
 

€ 
 

a) im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen 
die Ausgaben 

 

 
861.800,00 
861.800,00 

  
49.967.100,00 
49.967.100,00 

 
50.828.900,00 
50.828.900,00 

b) im Vermögenshaushalt  
die Einnahmen 
die Ausgaben 

 
 
 

 
2.506.200,00 
2.506.200,00 

 
15.290.100,00 
15.290.100,00 

 
12.783.900,00 
12.783.900,00 

 
 

§ 2  
 

Der Stellenplan wird entsprechend der Anlage geändert. 
 

§ 3 
 
Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit 1. Januar 2020 in Kraft.  
 
 
Nachrichtliche Angaben zur 1. Nachtragshaushaltssat zung: 
 
§ 2 über Kreditermächtigungen, § 3 über Verpflichtungsermächtigungen, § 4 über Steuersätze sowie § 5 über Kassenkredite 
bleiben unverändert. 
 
 
Bad Reichenhall, den 8. Dezember 2020 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Christoph Lung , Oberbürgermeister 
 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung mit samt ihren Anlagen liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt Bad Reichenhall während der allgemeinen Dienststunden 
zur Einsicht aus (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
 
Bek. Nr. 3 

Markt Berchtesgaden 
 

Satzung des Marktes Berchtesgaden zur Festlegung de r Grenzen  
für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil „Gollenba ch“ 

 
Der Markt Berchtesgaden erlässt auf Grundlage des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728), folgende  
 

Satzung 
 

§ 1 
 
(1) Für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil „Gollenbach“ werden die Grenzen gemäß dem Lageplan mit DFK (Maßstab 

1 : 1500) in der Fassung vom 23.11.2020 festgesetzt. 

Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
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(2) Außenbereichsflächen werden nicht in den Geltungsbereich der Satzung einbezogen. 
 

§ 2 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches dieser Satzung richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nach den 
Vorschriften über den Innenbereich (§ 34 BauGB). Soweit für ein Gebiet dieser Satzung ein Bebauungsplan aufgestellt werden 
sollte, richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben in diesem Bereich nach den Vorschriften über Bebauungsplangebiete (§ 30 
BauGB). 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt mit Ihrer Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 
Berchtesgaden, den 9. Dezember 2020 
Markt Berchtesgaden 
 
Franz Rasp,  Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Markt Berchtesgaden 
 

Haushaltssatzung des Marktes Berchtesgaden  
Landkreis Berchtesgadener Land für das Haushaltsjah r 2021 

 
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Markt Berchtesgaden folgende Haushaltssatzung: 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 2021 des Marktes Berchtesgaden wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 24.810.900,00 € 
 
und  
 
im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.553.150,00 € 
 
ab. 
 

§ 2  
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 
 1.300.000,00 € 
festgesetzt. 
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§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 250 v.H. 
b) für sonstige Grundstücke (B) 350 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer 380 v.H. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf  
 1.000.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Berchtesgaden, den 9. Dezember 2020 
Markt Berchtesgaden 
 
Franz Rasp , Erster Bürgermeister 
 
 

II. 
 

Der Haushaltsplan liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung im Rathaus des Marktes Berchtesgaden öffentlich 
während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme aus (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
 
Bek. Nr. 5 

Gemeinde Bischofswiesen 
 

Vorabinformation zur Änderung der Beitrags- und  
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  

(BGS-EWS) 
 
Die in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Gemeinde Bischofswiesen vom 
24.11.2004 in der Fassung vom 20.12.2017 festgesetzten Herstellungsbeiträge (vgl. § 6 BGS-EWS) und Einleitungsgebühren 
(vgl. § 10 BGS-EWS) werden zum 1. Januar 2021 der Kostenentwicklung bzw. entsprechend den abgaberechtlichen Vorausset-
zungen angepasst. 
 
Vorbehaltlich der noch durchzuführenden endgültigen Kalkulation der Herstellungsbeiträge, sowie der Einleitungsgebühren wird 
die Anpassung voraussichtlich zu einer Erhöhung der Herstellungsbeitragssätze, sowie der Einleitungsgebührensätze gegenüber 
den derzeit geltenden Beitrags- und Einleitungsgebührensätzen führen.  
 
In welcher Höhe eine Anpassung der Beiträge und Gebühren erforderlich wird, kann erst nach Abschluss der noch durchzufüh-
renden Berechnungen festgestellt werden. 
 
Diese Bekanntmachung dient lediglich der Vorabinformation der Beitrags- und Gebührenzahler, da die endgültigen Berechnungen 
erst im kommenden Jahr (2021) abgeschlossen werden können, die Anpassungen jedoch aus verwaltungsrechtlichen und ver-
waltungstechnischen Gründen zum 1. Januar 2021 erfolgen müssen.  
 
Nach Abschluss der oben genannten Berechnungen ist mit einer rückwirkenden Anpassung der entsprechenden Beitrags- und 
Einleitungsgebührensätze sowie der entsprechenden Bestimmungen in der BGS-EWS zu rechnen. 
 
 
Bischofswiesen, den 9. Dezember 2020 
Gemeinde Bischofswiesen 
 
Thomas Weber , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 6 

Gemeinde Bischofswiesen 
 

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer  
(Hundesteuersatzung – HStS) 

Vom 10. Dezember 2020 
 
Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die die Gemeinde Bischofswiesen folgende  
 

Satzung : 
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§ 1 
Steuertatbestand 

 

1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 

Steuerfreiheit 
 
Steuerfrei ist das Halten von 

 
1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von  

 

a. Hunden in Tierhandlungen, 
b. Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke 

gehalten werden, 
 

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-
hilfe oder des Technischen Hilfswerkes, die ausschließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Auf-
gaben dienen, 

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren 
Angehörigen gehalten werden, 
 

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik 
Deutschland gehalten werden, 

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 

7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, 
den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen, 
 

8. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind. 
 

§ 3 
Steuerschuldner, Haftung 

 
(1)  1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse 

seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder 
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. 

 
(2)  Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamtschuldner. 
 
(3)  Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 

 
§ 4 

Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 
 
(1)  Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr 

erfüllt werden. 
 
(2)  1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstan-

den und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere 
Steuerpflicht für den anderen Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten 
Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit 
einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den 
verstorbenen oder veräußerten Hund gegolten hat. 

 
(3)  1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalen-

derjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, 
ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu 
zahlen hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet. 

 
§ 5 

Steuermaßstab und Steuersatz 
 
(1)  1Die Steuer beträgt 
 

für den ersten Hund 75,00 Euro, 
für den zweiten Hund 100,00 Euro, 
für jeden weiteren Hund 125,00 Euro, 
für jeden Kampfhund 900,00 Euro. 
 

2Hunde für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzuset-
zen. 3Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde. 

 
(2)  1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten 

Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift 
sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Grup-
pen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden. 
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§ 6 
Steuerermäßigungen 

 
(1)  1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 

 
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. 2Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m Luftlinie 

von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
 

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

 

2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind so-
wohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt. 

 
(2)  1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentli-

chen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermä-
ßigt sich die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel des Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird 
längstens für die ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt. 

 
§ 7 

Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Ste uerermäßigung  
 
(1)  1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die 

Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die Steuervergünstigung darzulegen und 
auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn 
des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend. 

 
(2)  Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 8 und keine Steuerermäßigung gewährt. 

 
§ 8 

Entstehen der Steuerpflicht 
 
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder - wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Ka-
lenderjahres verwirklicht wird - mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. 

 
§ 9 

Fälligkeit der Steuer 
 
Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am 30. Januar eines jeden Kalenderjahres, frühestens 
jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. 

 
§ 10 

Anzeigepflichten 
 
(1)  Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Her-

kunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebe-
nenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden.  

 
(2)  Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 

des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im 
Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 

 
(3)  1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund 

außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter 
ist verpflichtet, einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; werden andere Personen 
als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 

 
(4)  1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn 

veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Ge-
meinde weggezogen ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde 
zurückzugeben. 

 
(5)  Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines 

Monats nach Wegfall anzuzeigen. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1)  Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
(2)  Mit Ablauf des 31. Dezember 2020 tritt die Hundesteuersatzung vom 20. November 2018 außer Kraft. 
  

 
Bischofswiesen, den 10. Dezember 2020 
Gemeinde Bischofswiesen 
 
Thomas Weber , Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 7 
Gemeinde Bischofswiesen 

 
Satzung zur Änderung der Satzung über  

die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
(Zweitwohnungssteuersatzung) 

Vom 10. Dezember 2020 
 
Aufgrund des Art. 22 Abs. 2 der Bayerischen Gemeindeordnung und des Art. 3 Abs. 1 des Bayerischen Kommunalabgabenge-
setzes erlässt die Gemeinde Bischofswiesen folgende  
 

Satzung 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 22. Januar 2019 (Amtsblatt       
Nr. 6 vom 5. Februar 2019)), wird wie folgt geändert: 
 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Die Anmeldung oder Abmeldung von Personen nach dem Bundesmeldegesetz in Verbindung mit dem Bayerischen Gesetz zur 
Ausführung des Bundesmeldegesetzes gilt als Anzeige im Sinne dieser Vorschrift.“ 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Bischofswiesen, den 10. Dezember 2020 
Gemeinde Bischofswiesen 
 
Thomas Weber , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 8 

Gemeinde Piding 
 

Satzung der Gemeinde Piding zur Änderung der  
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatz ung  

Vom 8. Dezember 2020 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Piding folgende 
 

Satzung: 
 

§ 1 
 

§ 10 Abs. 1 Satz 2 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) vom 26.10.2017 (Amtsblatt          
Nr. 46 vom 14.11.2017) erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt  
 
• ab 1. Januar 2021  1,14 €  

 

und  
 

• ab 1. Januar 2022 pro Kubikmeter Abwasser. 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Piding, den 8. Dezember 2020 
Gemeinde Piding 
 
Hannes Holzner , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 9 

Gemeinde Piding 
 

Satzung der Gemeinde Piding zur Änderung der  
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzu ng  

Vom 8. Dezember 2020 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Piding folgende 

 
Satzung: 
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§ 1 
 

§ 10 Abs. 1 Satz 2 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) vom 26.10.2017 (Amtsblatt Nr. 46 
vom 14.11.2017) erhält folgende Fassung: 
 
„Die Gebühr beträgt 1,15 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.“ 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Piding, 8. Dezember 2020 
Gemeinde Piding 
 
Hannes Holzner , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 10 

Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
 

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer  
(Hundesteuersatzung – HStS) 

 
Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden folgende  
 

Satzung : 
 

§ 1 
Steuertatbestand 

 
Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 

Steuerfreiheit 
 
Steuerfrei ist das Halten von 
 
1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a) Hunden in Tierhandlungen, 
b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke ge-

halten werden, 
 

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-
Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Auf-
gaben dienen, 
 

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 
 

4. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 
 

5. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, 
den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen, 
 

6. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind. 
 

§ 3 
Steuerschuldner, Haftung 

 
(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse 

seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder 
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. 
 

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamtschuldner. 
 

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 
 

§ 4 
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 

 
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr 

erfüllt werden. 
 

(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstan-
den und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere 
Steuerpflicht für den anderen Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten 
Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit 
einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den 
verstorbenen oder veräußerten Hund gegolten hat. 
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(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalen-
derjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, 
ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu 
zahlen hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet. 

 
§ 5 

Steuermaßstab und Steuersatz 
 

(1) Die Steuer beträgt 
 

für den ersten Hund 75 Euro, 
für den zweiten Hund 100 Euro, 
für jeden weiteren Hund 125 Euro, 
für jeden Kampfhund 900 Euro. 

 
2Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzuset-
zen. 3Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde. 

 
(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten 

Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift 
sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Grup-
pen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden. 

 
§ 6 

Steuerermäßigung 
 

(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 
 
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m Luftlinie 

von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
 

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

 

2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind 
sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt. 
 

(2) 1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentli-
chen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermä-
ßigt sich die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel des Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird 
längstens für die ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt. 

 
§ 7 

Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung  
und Steuerermäßigung 

 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die 

Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung darzulegen und auf 
Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn 
des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend. 

 
(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 5 und 6 und keine Steuerermäßigung gewährt. 
 

§ 8 
Entstehen der Steuerpflicht 

 
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Kalen-
derjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. 
 

§ 9 
Fälligkeit der Steuer 

 
Die Steuerschuld wird zu dem im Abgabebescheid genannten Termin fällig. 
 

§ 10 
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 

 
(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Her-

kunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebe-
nenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 
 

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 
des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im 
Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 
 

(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund 
außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist 
verpflichtet, einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; werden andere Personen als 
der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 
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(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn 
veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Ge-
meinde weggezogen ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde 
zurückzugeben. 
 

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines 
Monats nach Wegfall anzuzeigen. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2020 tritt die Hundesteuersatzung vom 1. Januar 2018 außer Kraft. 
 
 
Ramsau b. Berchtesgaden, den 8. Dezember 2020 
Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
 
Gschoßmann , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 11 

Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
5. Änderung des Bebauungsplans „Sillersdorf“ 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB; 
Unterrichtungs- und Äußerungsmöglichkeit für die Öf fentlichkeit  

gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB;  
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

 
Der Bau- und Umweltausschuss hat in der Sitzung am 10.11.2020 beschlossen, den Bebauungsplan „Sillersdorf“ zu ändern. 
Der Änderungsbereich umfasst den gesamten Geltungsbereich des bisher gültigen Bebauungsplans „Sillersdorf“ wie aus dem 
nachstehenden Lageplan ersichtlich. Mit der Änderung sollen die Nachnutzung von Leerständen sowie eine gewisse Nachver-
dichtung ermöglicht werden und der Fortbestand der landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebe gesichert werden, ohne dass 
das Ortsbild stark beeinträchtigt wird. 
 
 

 
 
 

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Saaldorf-Surheim hat in der Sitzung am 8.12.2020 den Entwurf der 5. Änderung 
des Bebauungsplanes „Sillersdorf“ gebilligt. 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2  
Abs. 4 BauGB geändert. Von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird abgesehen.  
 
Der Entwurf zur Änderung des Bebauungsplans in der Fassung vom 2.12.2020 liegt mit Begründung in der Zeit vom 
 

Mittwoch, 23. Dezember 2020 bis einschließlich Mont ag, 8. Februar 2021 
 
während der allgemeinen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung (Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und zusätzlich 
Montag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr) im 2. Obergeschoss des Rathauses in Saaldorf, 
Moosweg 2 öffentlich aus.  



-482- 

Die ausliegenden Unterlagen können auch im Internet auf der Homepage der Gemeinde Saaldorf-Surheim (www.saaldorf-
surheim.de) unter „Bürgerservice - Bauleitplanung“ eingesehen werden. 
 
Aus den ausliegenden Unterlagen kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten. Während der Auslegungsfrist können Äußerungen zur Planung bei der Gemeinde 
Saaldorf-Surheim vorgebracht werden. Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgegeben werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Änderung des Bebauungsplans un-
berücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit der Änderung des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Datenschutz :  
 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) in Verbindung mit 
§ 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
 
Saaldorf, den 10. Dezember 2020 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 
Andreas Buchwinkler , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 12 

Gemeinde Schneizlreuth 
 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwu rfs zur 
8. Änderung des Baulinienplanes Nr. 1 „Unterjettenb erg“  

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauG B 
 
Der Gemeinderat Schneizlreuth hat in seiner Sitzung vom 17.1.2020 die 8. Änderung des Baulinienplanes Unterjettenberg be-
schlossen. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach den §§ 3 Abs. 1 
und 4 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 23. April 2020 bis 25. Mai 2020 statt. 
 
Unterjettenberg ist ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil. Aufgrund des bestehenden und rechtswirksamen Baulinienplanes 
liegt ein des weiteren beplanter Innenbereich vor. Bei dem sogenannten „Baulinienplan“ handelt es sich im Prinzip um einen 
einfachen Bebauungsplan, welcher in diesem Fall nur die überbaubare Grundstücksfläche regelt und ansonsten keine weiteren 
Festsetzungen trifft. Er erfüllt daher nicht die Anforderungen an einen qualifizierten Bebauungsplan. 
 
Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes ist das Architekturbüro Michael Dufter, Samerweg 15, 83458 Schneizlreuth, Ortsteil 
Weißbach a. d. Alpenstraße beauftragt. 
 
Planzeichnung 
 

 
Abbildung: Ausschnitt aus dem Entwurf des Bebauungsplans ohne Maßstab 
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Anlass für die Bebauungsplanänderung ist die Einbeziehung eines Grundstücksteils im Außenbereich, dass an den bestehenden 
Planbereich angrenzt, in den Geltungsbereich des bestehenden Bebauungsplans. 
Das Teil-Grundstück Fl. Nr. 156/3 Gemarkung Jettenberg liegt bislang im Außenbereich und ist mit einem Geräteschuppen be-
baut. Auf dem relativ großen Grundstück soll Baurecht für ein zusätzliches Wohnhaus geschaffen werden. Damit gelingt der 
Gemeinde Schneizlreuth die Schaffung von Wohnraum auf dem Wege der Nachverdichtung eines Grundstücks, das aufgrund 
seiner Größe gut hierfür geeignet ist. 
 
 
Der vom Gemeinderat gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf (Planzeichnung vom 30.11.2020), mit Begründung, Um-
weltbericht und Gutachten zur Hochwasserabschätzung kann vom  
 

28. Dezember 2020 bis einschließlich 29. Januar 202 1 
 
im Rathaus Schneizlreuth, Berchtesgadener Straße 12, Bauamt, während der Öffnungszeiten oder nach telefonischer Terminver-
einbarung mit dem Bauamt, (Herrn Faber, Tel. 08665-52297-21) eingesehen werden. Der Zugang zum Bauamt ist barrierefrei. 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann zu den einzelnen Entwürfen Stellung nehmen und diese schriftlich oder zur Nie-
derschrift abgeben.  
 
Die Bauleitpläne können ergänzend dazu auch auf der Homepage der Gemeinde Schneizlreuth www.schneizlreuth.de (Rathaus-
Bauamt-Bauleitverfahren) eingesehen werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit ihm nur 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
 
 
Schneizlreuth, den 9. Dezember 2020    
Gemeinde Schneizlreuth 
    
Wolfgang Simon , Erster Bürgermeister 
 


